
Teilnahme- & Zahlungsbedingungen für Freizeiten 
 
 
 
1. Anmeldung: 
Die Anmeldung erfolgt schriftlich und ist von dem/der Teilnehmenden zu unterschreiben. Sie ist bei 
Freizeiten mit minderjährigen Teilnehmenden gemeinsam mit dem ausgefüllten und unterschriebe-
nen Freizeitpass einzusenden. Anschließend senden wir Ihnen an die angegebene E-Mailadresse 
eine Anmeldebestätigung sowie Rechnung. 
 
 
2. Teilnahmebeitrag: 
Die Rechnung ist bis zum 30 Tage VOR Beginn der Freizeit komplett zu überweisen. Der Teilnahme-
beitrag umfasst Ausgaben in Bezug Unterkunft, Verpflegung und Programm. Zudem ist die ortsübliche 
Kurtaxe im Preis enthalten. Dinge des persönlichen Bedarfs, z.B.: Getränke, Süßigkeiten, Souvenirs, 
zusätzliche Eintrittsgelder sind vom Taschengeld zu bezahlen.  
 
 
3. Rücktrittsbedingungen: 
Von der Buchung kann zurückgetreten werden. Dies muss schriftlich erfolgen. Bei Rücktritt von der 
gesamten Buchung oder Reduzierung der Teilnehmerzahl werden Stornogebühren fällig. Diese betra-
gen: 
 
Rücktritt ab 3 Monate  vor Anreise:  50% der nicht in Anspruch genommenen Leistung 
Rücktritt ab 1 Monat  vor Anreise: 80% der nicht in Anspruch genommenen Leistung 
Rücktritt ab14 Tage vor Anreise: 100% der nicht in Anspruch genommenen Leistung 
 

Dem Buchenden steht der Nachweis offen, dass dem CVJM Aktivzentrum Hintersee im Zusammen-
hang mit seinem Rücktritt von der Buchung bzw. seiner Reduzierung der Teilnehmerzahl keine Kosten 
oder lediglich solche in geringerer Höhe als der geregelten Pauschale entstanden sind. Sollte eine 
Ersatzbelegung erfolgen wird das CVJM Aktivzentrum Hintersee keine Stornogebühren berechnen. 
 
 
4. Versicherungen: 
Alle Teilnehmer sind für einen ausreichenden Versicherungsschutz verantwortlich. Sie müssen über 
eine Versicherung verfügen, die Bergungskosten (inkl, Hubschraubereinsatz) übernimmt (z.B. über 
den DAV, ADAC) 
 
5. Freizeitordnung: 
Wer sich anmeldet, erklärt damit die Bereitschaft, sich in die Gemeinschaft der Freizeitteilnehmenden 
einzuordnen, an den Gemeinschaftsprogrammen teilzunehmen und die Freizeitregeln zu halten. Bei 
groben Verstößen gegen die Freizeitregeln ist die Leitung berechtigt, den Teilnehmer/ die Teilnehme-
rin von der weitern Teilnahme auszuschließen und ggf. auf eigene Kosten nach Hause zu schicken. 
 
6. Absage einer Freizeit: 
Wenn die Freizeit aufgrund mangelnder Anmeldungen (Mindestteilnehmerzahl: lt. Ausschreibung) 
oder wegen höherer Gewalt ausfallen muss, übernimmt der Veranstalter keine Kosten, die über die 
Rückzahlung des Teilnahmebeitrags hinausgehen. 
 
 
7. Allgemeine Bedingungen: 
Die Gäste verpflichten sich zur Einhaltung der Freizeitregeln sowie der Hausordnung. Insbesondere 
wird darauf hingewiesen, dass das Rauchen im CVJM Aktivzentrum Hintersee verboten ist. 


